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1. Allgemeines 
 

Der Verein erhebt zur Durchführung seiner Aufgaben Beiträge und 
Gebühren. Diese Beitragsordnung ist gültig ab dem 01.05.2026. 
 
2. Zahlungsweise  
Der Beitrag wird jeweils zum 1. des Monats von dem im 
Aufnahmeantrag angegebenen Konto per SEPA-Lastschriftmandat 
eingezogen. Das Mitglied sorgt für ausreichende Deckung. Sollte ein 
Beitrag nicht eingelöst werden, erhält das Mitglied eine kostenpflichtige 
Mahnung und Aufforderung zur umgehenden Bezahlung. Anfallende 
Gebühren, wie z.B. Rücklastschriftgebühren, Anwaltsgebühren oder Gerichtskosten gehen zu den 
Lasten des säumigen Mitglieds.  
Zahlungsempfänger: Tanz-Sport-Gemeinschaft Alfeld e.V., Brunker Stieg 1o, 31061 Alfeld (Leine) 
Bankverbindung: IBAN DE93 2595 0130 0034 8375 37, BIC NOLADE21HIK, Gläubiger ID: DEZZZ00001627957 

 
3. Höhe der Beiträge (die Nummer auf dem Antrag angeben) 
Alle Beiträge pro Person / pro Monat 
 

01  Lateinformation 
-02 Soloformation 35,-€ / 10,-€ Ermäßigung bei Mitgliedschaft im Tanzstudio Pattke 
-03 Paarformation 35,-€ / 10,-€ Ermäßigung bei Mitgliedschaft im Tanzstudio Pattke 
-04 Solo- und Paarformation 45,-€ / 10,-€ Ermäßigung bei Mitgliedschaft im Tanzstudio Pattke 
 

02  Commercial Dance 29,90€ / 10,-€ Ermäßigung bei Mitgliedschaft im Tanzstudio Pattke 
 

03  Fördernde Mitglieder 10,-€ 
 

04  Ehrenmitglieder frei  
 

4. Beitragsbefreiung für Funktionsträger 
Mitglieder, die ein Amt im Verein ausüben, insbesondere Vorstandsmitglieder, Trainer oder 
vergleichbare ehrenamtliche Funktionsträger, sind für die Dauer ihrer aktiven Tätigkeit von der Pflicht 
zur Zahlung des Mitgliedsbeitrags befreit. 
Die Beitragsbefreiung beginnt mit der Übernahme des Amtes und endet mit Ablauf der jeweiligen 
Tätigkeit. 
 

5. Ersatz von Aufwendungen  
Aufwendungen, die der Verein im Interesse einzelner Mitglieder oder Gruppen macht, sind von diesen 
unverzüglich zurückzuzahlen.  
 

6. Inkrafttreten und salvatorische Klausel  
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Ordnung unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, 
bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Anstelle der unwirksamen oder 
undurchführbaren Regelung gilt eine wirksame Regelung als vereinbart, die dem angestrebten Zweck 
möglichst nahekommt. Entsprechendes gilt bei Regelungslücken. 
 
 
 

Alfeld (Leine) im April 2026 
Der Vorstand 
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